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Beteiligung der Gemeinde gem. § 36 BauGB, hier Entscheidung 
über die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 31 BauGB 

 
Sachverhalt: 
 
Seit einiger Zeit wird die Anlieferung des Baumarktes in der Koblenzer Straße auch 
als Warenausgabe für Kunden genutzt. Kunden hatten so, insbesondere während 
der Pandemie, die Möglichkeit online bestellte Waren abzuholen. Während der Kun-
de mit seinem Kfz auf den Aufstellflächen für wartende Anliefer-Fahrzeuge wartet, 
kümmert sich das Personal des Baumarktes um die Bestellung. Der Kunde fährt 
nach Abholung der Ware wieder auf die Koblenzer Straße aus. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 17 Ä2/39 - Industriestraße / Koblenzer Straße - setzt aller-
dings, beginnend hinter der bestehenden Ein- und Ausfahrt zum Baumarkt in der 
Koblenzer Straße bis zur bestehenden Ausfahrt der Anlieferung in der Industriestra-
ße einen Bereich ohne Ein- und Ausfahrt fest. Nach der ursprünglichen Planung aus 
den Neunzigerjahren, als der Baumarkt errichtet und eröffnet wurde, sollte die Wa-
renanlieferung ausschließlich über die Zufahrt an der Industriestraße abgewickelt 
werden. 
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In der Begründung des rechtskräftigen Bebauungsplanes ist nachzulesen: 

 
Eine Befreiung von dieser Festsetzung des Bebauungsplans war allerdings im Janu-
ar 2005 erteilt worden. Bedingung war, dass die damals noch vorhandene sog. Zu-
fahrt „Aldi-alt“ (das Gebäude des Lebensmitteldiscounters ist im Bebauungsplan 
noch zu erkennen) ausschließlich zur Anlieferung genutzt wird. 
Von dem Verbot der Ausfahrt wurde keine Befreiung erteilt, sondern gefordert, dass 
auf das Verbot der Ausfahrt durch Verkehrszeichen analog VZ-Nr. 267 hinzuweisen 
ist. Die Ausfahrt hat über die Industriestraße zu erfolgen. 
 
Bereits die gestattete Einfahrt von Anlieferfahrzeugen führte in der Praxis zu einem 
Rückstau von Fahrzeugen bis in den Kreisverkehr, wenn ankommende Fahrzeuge 
infolge bereits wartender nicht nachrücken können. Anliefernde Fahrzeuge stehen 
daher oftmals auf dem gegenüberliegenden Gehweg und behindern dort den Fuß-
gänger- und Radverkehr. 
 
Ein zusätzlicher Ein- und Ausfahrtsverkehr von Kunden würde diese Situation an sich 
verschärfen. Kunden müssten auf der Aufstellfläche für wartende Anlieferfahrzeuge 
wenden, was zur Folge hat, dass die Wartefläche nicht mehr in ausreichendem Ma-
ße zur Verfügung steht. 
 
Der Antragsteller möchte dies nun umfassend neu regeln und begehrt daher eine 
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 17Ä2/39, um die Anlie-
ferungs-Einfahrt über den Wareneingangshof (WE) auch für Kunden zu öffnen, die 
dort bestellte Waren abholen. Beschrieben und begründet wird dies wie folgt: 
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Der Antragsteller hat dazu verschiedene organisatorische Maßnahmen unterbreitet 
und zum Teil bereits vor Ort durch entsprechende Beschilderung umgesetzt. Diese 
sollen insbesondere verhindern, dass Anlieferfahrzeuge auf dem Geh- und Radweg 
gegenüber (Westseite der Koblenzer Straße) halten und auf die Einfahrt warten. 
Anlieferer sollen bei entsprechenden Wartezeit vielmehr auf den Parkplatz des Bau-
marktes fahren und dort nach telefonischer Anmeldung zur Einfahrt aufgerufen wer-
den. 
 
Mit Blick auf diese Regelung würden auch die negativen Auswirkungen wartender 
Lkws auf der Koblenzer Straße bzw. dem Rad- und Gehweg entfallen. 
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In der Praxis wird die neue Vorgabe zwar (noch) nicht von allen Anlieferern beachtet; 
dies muss daher vom Betreiber des Baumarktes konsequent nachgehalten werden. 
 
Merkmale einer Befreiung, wie sie in § 31 Abs. 2 BauGB als Voraussetzung aufge-
führt sind, liegen insoweit vor, als dass nach Erteilung der erstmaligen Befreiung 
2005 und seitdem achtzehn Jahre lang praktizierter Zufahrtsregelung an einer Stelle, 
die der Bebauungsplan ursprünglich nicht dafür vorsah, nicht mehr von einem einzu-
haltenden „Grundzug der Planung“ gesprochen werden kann. Die Durchführung des 
Bebauungsplanes würde daher nach § 31 Abs. 2 Nr. 3 zu einer offenbar nicht beab-
sichtigten Härte führen und wäre nach Nr. 2 auch städtebaulich vertretbar (wobei be-
reits einer der beiden Tatbestände für die Erteilung einer Befreiung ausreichend ist). 
 
Über die Zulässigkeit des Vorhabens hinsichtlich der Anwendung des 
§ 31 BauGB ist gemäß § 36 Abs. 1 BauGB im bauaufsichtlichen Verfahren von 
der Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde zu ent-
scheiden. 
 
 
 
Auswirkungen Umweltschutz: 
 
Keine. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die beantragte Befreiung wird hinsichtlich der im Bebauungsplan Nr. 17Ä2/39 ge-
troffenen Festsetzung über einen „Bereich ohne Einfahrt“ gemäß § 36 Abs. 1 i.V.m. 
§ 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB für die ausschließliche Warenausgabe sperriger Güter an 
Kunden erteilt, wenn die vorbeschriebenen organisatorischen Regelungen konse-
quent umgesetzt und eingehalten werden. 
Eine Befreiung von den übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgt nicht. 
 
 
 
 
 
(Lennart Siefert) 
Oberbürgermeister   
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